
 
 
 
 
 
 

       
          
          04.11.2008 
 
An die Vorsitzende des  
Kreistages Oder-Spree  
Frau Lieselotte Fitzke  
cc. Fraktionsvorsitzende im Kreistag 
 
über Büro Kreistag 
 
Bildung der Fachausschüsse des Kreistages  
   
Sehr geehrte Frau Fitzke, 
 
zum Verfahren der Bildung der Fachausschüsse des Kreistages und der Herstellung der 
Arbeitsfähigkeit der Ausschüsse stellen wir Folgendes fest: 
 
1. In der Tagesordnung der konstituierenden Sitzung des Kreistages gab es die 

Beschlussfassungen zu den Drucksachen 036/2008 – Bildung der Ausschüsse des 
Kreistages – und 047/2008 – Festlegung der Zahl der Sitze in den Fachausschüssen.  
Die Drucksache 036/2008 wiederum enthält lediglich die Festlegungen,  

- welche Ausschüsse der Kreistag bildet und 
- dass sich die Zuständigkeit aus den zugeordneten Produktbereichen lt. Anlage 

ergibt. 
2. Die Tagesordnung des Kreistages beinhaltete weder einen Punkt bzw. eine 

Beschlussfassung dazu, ob sich der Kreistag nach §43 Abs. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) die Feststellung „der Sitzverteilung und die 
namentliche Ausschussbesetzung durch deklaratorischen Beschluss“ vorbehalten will, 
noch einen Punkt zur Ermittlung/Bestimmung der Ausschussvorsitze nach §43 Abs. 5 der 
BbgKVerf.   

3. Bis zum heutigen Tag liegt unserer Fraktion keine Mitteilung von Ihnen als Vorsitzende 
des Kreistages vor, bis zu welchem Termin die Benennung der Mitglieder und 
Stellvertreter für die Fachausschüsse gemäß §43 Abs. 2 an Sie erfolgen soll. 

 
Ausgehend davon sehen wir folgende Möglichkeiten zum weiteren Verfahren: 
 
• Aufnahme der unter 2. genannten bisher offenen Entscheidungen in die Tagesordnung der 

nächsten Kreistagssitzung. Für die Bestimmung der Ausschussvorsitze sieht §43 Abs. 5 
der BbgKVerf zwar das d’Hondt-Höchstzahlverfahren zur Bestimmung der Reihenfolge 
des Zugriffs der Fraktionen vor. Die BbgKVerf lässt jedoch offen, wie die Zugriffe 
zwischen den Fraktionen zu klären sind. Wir erwarten an dieser Stelle ein transparentes 
öffentliches Verfahren, das in einer Kreistagssitzung erfolgt und den Fraktionen bei der 
Bestimmung des Zugriffs nach Bedarf interfraktionelle Abstimmungen ermöglicht.   
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Beispielhaft sei an dieser Stelle auf den Ablauf der konstituierenden Kreistagssitzung der 
letzten Wahlperiode vom 25.11.2003 verwiesen. Die Tagesordnung der Sitzung ist diesem 
Schreiben beigefügt. 

 
• Sofern die Arbeitsfähigkeit der Fachausschüsse noch  vor der nächsten regulären 

Kreistagssitzung am 17.12.2008 hergestellt werden soll und muss, ist hierfür nach 
unserem Verständnis eine Sondersitzung des Kreistages erforderlich.  

 
• Eine öffentlich transparente Bestimmung der Ausschussvorsitze außerhalb der nächsten 

(ordentlichen oder Sonder-) Sitzung des Kreistages könnte anderenfalls z.B. in einem von 
Ihnen geleiteten Stufenverfahren zur Bestimmung des Zugriffs auf die Ausschussvorsitze 
auf schriftlichem Wege unter Vorgabe von zumutbaren Reaktionsfristen für die 
Fraktionen erfolgen.  
Dieses Verfahren erscheint uns allerdings sowohl hinsichtlich des Zeitaufwandes als auch 
der organisatorischen Durchführung weniger praktikabel. 
Dieses Verfahren würde auch  nicht die fehlende Positionierung des Kreistages zur 
deklaratorischen Feststellung der Ausschussbesetzungen heilen. 
 

 
Bitte benennen Sie den Fraktionen ebenfalls den Termin für die Rückmeldung der Mitglieder 
und Stellvertreter der Fachausschüsse. 
 
 
 

 
 
 
Monika Krüger 
Fraktionsvorsitzende                                                                                                                                 
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